
 

 
 Amtsblatt 

des Kreises Unna 
 

  
  

 Inhalt Seite 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Amtsblatt Nr.16 vom 02.04.2026 

16 
 vom 02.04.2026 

 

  
  
  
 Satzung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Lünen, Selm und Werne 448-454 
 vom 23.03.2026 
 
 Öffentliche Zustellungen 455-496 



 

448 

Satzung 
des Sparkassenzweckverbandes 

der Städte Lünen, Selm und Werne 
vom 23.03.2026 

 
§ 1 

Mitglieder, Name, Sitz 
 

(1) Die Städte Lünen, Selm und Werne bilden einen Sparkassenzweckverband (im nachfolgenden 
„Verband“ genannt). 

 
(2) Die Verfassung und Verwaltung des Verbandes richten sich nach den Vorschriften des Geset-

zes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621), in der jeweils geltenden Fassung, des Sparkassengeset-
zes Nordrhein-Westfalen (Sparkassengesetz; SpkG) vom 18. 11.2008 (GV. NRW. S. 696), in 
der jeweils geltenden Fassung und dieser Verbandssatzung. Soweit das Gesetz über kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit und die Verbandssatzung keine Regelung treffen, finden die Vor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. 07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der jeweils geltenden Fassung 
sinngemäß Anwendung. 

 
(3) Der Verband trägt den Namen „Sparkassenzweckverband der Städte Lünen, Selm und Werne“. 

Er hat seinen Sitz in Lünen und führt das dieser Satzung beigedruckte Siegel. 
 
(4) Der Verband ist Mitglied des Sparkassenverbandes Westfalen- Lippe, Münster. 
 

§ 2 
Zweck, Haftung 

 
(1) Der Verband fördert das Sparkassenwesen im Gebiet seiner Mitglieder. Er ist ab dem 

01.01.2016 Träger der Sparkasse an der Lippe, Zweckverbandssparkasse der Städte Lünen, 
Selm und Werne - nachfolgend „Sparkasse“ genannt.  
 

(2) Die Verbandsmitglieder dürfen weder selbst noch in irgendeiner Gesellschaftsform eine Spar-
kasse oder ein anderes Institut im Sinne des KWG betreiben oder sich an einem solchen Unter-
nehmen beteiligen. 

 
(3) Der Verband haftet für die Verbindlichkeiten der Sparkasse nach Maßgabe der Bestimmungen 

des Sparkassengesetzes NRW. Für die Haftung der Mitglieder untereinander gilt § 13 Abs. 2 
dieser Satzung. 
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§ 3 

Organe 
Organe des Verbandes sind 
 

a) die Verbandsversammlung und 
b) der Verbandsvorsteher. 

§ 4 
Zusammensetzung der Verbandsversammlung 

 
(1) Die Verbandsversammlung besteht aus 20 Vertretern der Verbandsmitglieder. Davon entsen-

den die Verbandsmitglieder 
 

- Stadt Lünen   10 Vertreter 
- Stadt Selm   2 Vertreter 
- Stadt Werne                      8 Vertreter 

 
(2) Die Mitglieder der Verbandsversammlung werden von den Vertretungen der Verbandsmitglieder 

für deren Wahlperiode aus ihrer Mitte oder aus den Dienstkräften der Verbandsmitglieder be-
stellt. Auf das dem einzelnen Verbandsmitglied zustehende Kontingent an Verbandsvertretern 
ist das Mitglied gem. § 15 Abs. 2 Satz 1 a. E. GkG NRW bzw. der von diesem benannte Vertreter 
anzurechnen. In gleicher Weise ist für jedes Mitglied der Verbandsversammlung eine stellver-
tretungsberechtige Person zu bestellen, die bei Verhinderung des Mitgliedes dessen Aufgaben 
wahrnimmt. 

 
(3) Die Mitgliedschaft in der Verbandsversammlung erlischt, wenn die Voraussetzungen der Wahl 

wegfallen oder ein Tatbestand nach § 5 dieser Satzung eintritt. Scheidet ein Mitglied oder ein 
Stellvertreter vor Ablauf der Wahlzeit aus, wird der Nachfolger auf Vorschlag der Gruppe des 
betroffenen Verbandsmitgliedes gewählt, die den Ausscheidenden zur Wahl vorgeschlagen 
hatte. 
 

§ 5 
Ausschließungsgründe 

 
Der Verbandsversammlung dürfen nicht angehören: 
 

a) Dienstkräfte der Sparkassen; diese Beschränkung gilt nicht für Dienstkräfte nach § 10 Abs. 
1 Buchstabe c und Abs. 2 Buchstabe c SpkG. 

 
b) Personen, die Inhaber, persönlich haftende Gesellschafter, Kommanditisten, Mitglieder des 

Vorstandes, Aufsichtsrates, Verwaltungsrates, Beirates oder der Vertreterversammlung, 
Treuhänder, Leiter, Beamte, Angestellte, Arbeiter oder Repräsentanten von Unternehmen 
sind, die gewerbsmäßig Bankgeschäfte betreiben oder vermitteln oder andere Finanzdienst-
leistungen erbringen, oder die für Verbände dieser Unternehmen tätig sind oder vergleich-
bare Tätigkeiten ausüben. Dies gilt nicht für die Mitgliedschaft in Verwaltungs- oder Auf-
sichtsräten der öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute, bei denen das Land, ein Landschafts-
verband oder ein Sparkassen- und Giroverband an der Trägerschaft beteiligt ist, sowie deren 
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Tochterunternehmen und der mit den öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten im Verbund ste-
henden Unternehmen. 

 
c) Beschäftigte der Steuerbehörden, Beschäftigte der Postbank – eine Niederlassung der 

Deutschen Bank AG und Beschäftigte der Deutschen Post AG. 
 

d) Inhaber und Dienstkräfte von Auskunfteien. 
 

e) Personen, gegen die wegen eines Verbrechens oder eines Vermögensvergehens ein Straf-
verfahren rechtshängig oder eine Strafe verhängt worden ist, soweit und solange nach dem 
Gesetz über das Bundeszentralregister einer Behörde Auskunft erteilt werden darf, oder die 
als Schuldner in den letzten zehn Jahren in ein Insolvenzverfahren oder ein Verfahren zur 
Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung verwickelt waren oder noch sind. 

 
§ 6 

Vorsitzender der Verbandsversammlung 
 

(1) Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. 
Sie dürfen nicht der Vertretung desselben Verbandsmitgliedes angehören. 
 

(2) Bis zur Wahl des Vorsitzenden und seines Stellvertreters werden die Aufgaben des Vorsitzen-
den von dem ältesten Mitglied der Verbandsversammlung wahrgenommen. 

 
§ 7 

Aufgaben der Verbandsversammlung 
 

Die Verbandsversammlung beschließt über alle Angelegenheiten des Verbandes, soweit sich aus 
dieser Satzung nichts anderes ergibt. Insbesondere wählt sie den Vorsitzenden und die Mitglieder 
des Verwaltungsrates und deren Stellvertreter gem. § 11 Abs. 3 SpkG in Verbindung mit § 17 SpkG 
(„Beanstandungsbeamter“) und entscheidet über die in § 8 Abs. 2 SpkG bezeichneten Angelegen-
heiten der Sparkasse. 
 

§ 8 
Sitzungen der Verbandsversammlung 

 
(1) Die Verbandsversammlung wird vom Vorsitzenden nach Bedarf, mindestens jedoch einmal im 

Jahr, einberufen. Sie ist einzuberufen, wenn dies vom Verbandsvorsteher oder von mindestens 
drei Mitgliedern der Verbandsversammlung bei dem Vorsitzenden schriftlich unter Angabe des 
Beratungsgegenstandes beantragt wird. Für die erste Sitzung einer Wahlperiode gilt § 6 Abs. 2 
dieser Satzung. 

 
(2) Die Einladung zur Verbandsversammlung soll so rechtzeitig abgesandt werden, dass sie den 

Mitgliedern mindestens 7 Tage vor der Sitzung zugeht. Diese Frist kann in dringenden Fällen 
abgekürzt werden. Die Einladung muss die Tagesordnung enthalten, die vom Vorsitzenden im 
Einvernehmen mit dem Verbandsvorsteher aufzustellen ist. 
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(3) Der Verbandsvorsteher, die Hauptverwaltungsbeamten der Verbandsmitglieder, sofern sie nicht 
Mitglied gem. § 15 Abs. 2 Satz 1 GkG NRW sind, sowie die Mitglieder des Sparkassenvorstan-
des nehmen an den Sitzungen der Verbandsversammlung mit beratender Stimme teil. 

 
(4) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn der Vorsitzende oder sein Stellvertreter 

und mehr als die Hälfte der weiteren Mitglieder anwesend sind. Bei Beschlussunfähigkeit kann 
binnen einer Woche zur Erledigung der gleichen Tagesordnung eine neue Sitzung einberufen 
werden. Bei dieser Sitzung ist die Verbandsversammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der an-
wesenden Mitglieder beschlussfähig; hierauf ist in der Einladung zur zweiten Sitzung ausdrück-
lich hinzuweisen 
 

(5) Die Beschlüsse werden, soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, mit einfacher 
Stimmenmehrheit der Erschienenen gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abge-
lehnt.  

 
(6) Über das Ergebnis der Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie ist vom Vorsitzenden und 

einem weiteren Mitglied zu unterschreiben. 
 

§ 9 

Verbandsvorsteher 

 

(1) Der Verbandsvorsteher und sein Stellvertreter werden von der Verbandsversammlung aus dem 
Kreis der Hauptverwaltungsbeamten oder mit Zustimmung ihres Dienstvorgesetzten aus dem 
Kreis der allgemeinen Vertreter oder leitenden Bediensteten der Verbandsmitglieder gewählt. 

 
(2) Der Verbandsvorsteher führt die laufenden Geschäfte sowie nach Maßgabe der Gesetze, der 

Verbandssatzung und der Beschlüsse der Verbandsversammlung die übrige Verwaltung des 
Zweckverbandes, unterzeichnet die Bekanntmachungsanordnungen der von der Verbandsver-
sammlung beschlossenen Satzungen und vertritt den Zweckverband gerichtlich und außerge-
richtlich. 

 

§ 10 

Tätigkeitsdauer 

 

Die Organe des Verbandes bleiben nach Ablauf ihrer Wahlzeit bis zur Neuwahl der Organe im Amt. 

 

 

§ 11 

Rechtsgeschäftliche Erklärungen 

 

Erklärungen, durch die der Verband verpflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform. Sie sind vom 

Verbandsvorsteher und seinem Vertreter oder einem von der Verbandsversammlung zu bestim-

menden Bediensteten oder Mitglied der Verbandsversammlung zu unterzeichnen. 
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§ 12 

Rechnungsjahr 

Deckung des Aufwandes 

 

(1) Rechnungsjahr des Verbandes ist das Kalenderjahr. 
 
(2) Die Sparkasse führt die erforderlichen Verwaltungsarbeiten für den Verband aus. 
 
(3) Der Verwaltungsaufwand und die sonstigen Kosten des Verbandes werden von der Sparkasse 

getragen. 
 

(4) Die Trägerschaft der Sparkasse an der Lippe ist alleiniger Hauptzweck des Sparkassenzweck-
verbandes. Die Vorschriften über die Haushaltswirtschaft und Prüfung nach GkG NRW finden 
keine Anwendung. Die Mitglieder der Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher erhal-
ten für die Teilnahme an den Sitzungen der Verbandsversammlung anstelle eines Verdienst-
ausfalls oder Auslagenersatzes eine angemessene Entschädigung, über deren Höhe die Ver-
bandsversammlung beschließt. 

§ 13 
Jahresüberschuss, Haftung 

 

(1) Der dem Verband von der Sparkasse nach § 25 SpkG zugeführte Teil des Jahresüberschusses 
wird den Mitgliedern im Verhältnis 

 
1. Stadt Lünen 55,04 %, 
2. Stadt Selm 9,71 % und 
3. Stadt Werne 35,25 % 

zugeteilt. 
 

Die zugeteilten Beträge sind von den Mitgliedern für die in § 25 Abs. 3 SpkG festgelegten Zwe-
cke zu verwenden. 

 
(2) Für die Verbindlichkeiten des Verbandes haften die Mitglieder untereinander nach den in Abs. 

1 angegebenen Verhältnissen. 
 

§ 14 
Satzungsänderungen 

 
(1) Eine Änderung dieser Satzung bedarf eines Beschlusses der Verbandsversammlung mit 2/3 

Mehrheit der satzungsmäßigen Stimmenzahl und der Zustimmung der Vertretungen der Ver-
bandsmitglieder. Die Satzungsänderung ist der in § 17 dieser Satzung bezeichneten Aufsichts-
behörde anzuzeigen. 

 
(2) Satzungsänderungen treten, wenn kein anderer Zeitpunkt bestimmt wird, am Tage nach ihrer 

Bekanntmachung in Kraft (§ 19 dieser Satzung). 
(3)  
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§ 15 
Veränderungen im Mitgliederbestand 

 

In den Verband können weitere Mitglieder aufgenommen werden, auch können Mitglieder aus dem 
Verband ausscheiden. Aufnahme und Ausscheiden eines Mitgliedes sind nur zum Anfang bzw. 
Ende eines Rechnungsjahres möglich und erfordern eine Satzungsänderung. 
 

 

§ 16  
Auflösung des Verbandes 

 

(1) Zur Auflösung des Verbandes ist ein Beschluss der Verbandsversammlung mit 2/3 Mehrheit der 
satzungsmäßigen Stimmenzahl, die Zustimmung der Vertretungen der Verbandsmitglieder und 
die Genehmigung der in § 17 dieser Satzung bezeichneten Aufsichtsbehörde erforderlich. 

 
(2) Die Abwicklung der Verbandsgeschäfte und die Auflösung des Verbandsvermögens obliegen 

dem Verbandsvorsteher. Die hiernach sich ergebenden Überschüsse oder Fehlbeträge werden 
entsprechend den in § 13 bestimmten Beteiligungsverhältnissen auf die Verbandsmitglieder um-
gelegt. 
 

(3) Die Versorgungsempfänger des Verbandes sind bei seiner Auflösung unter entsprechender An-
wendung der §§ 128, 129, 130 und 132 BRRG von den Verbandsmitgliedern zu übernehmen. 

 
§ 17 

Staatsaufsicht 

 

Der Verband unterliegt der Aufsicht des Staates. Aufsichtsbehörde ist gem. § 29 Abs. 1 Ziff. 2 GkG 
NRW der Landrat des Kreises Unna. 
 
 

 
 
 
 

§ 18 
Bekanntmachungen 

 

Bekanntmachungen des Verbandes erfolgen in den Amtsblättern für die Städte Lünen, Selm und 
Werne; bei Eilbedürftigkeit vorab in der Tageszeitung „Ruhr Nachrichten“. 
 

§ 19 
Inkrafttreten dieser Satzung 

 

Diese Satzung tritt am 05.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung außer Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 

 

Die vorstehende Satzung für den Sparkassenzweckverband der Stadt Bergkamen und der Ge-
meinde Bönen wird hiermit gem. § 20 Abs. 4 Satz 1 i. V. m. § 11 Abs. 1 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit – GkG NRW – vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621) in der zurzeit gel-
tenden Fassung (GV. NRW. S. 136) öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften beim Zu-
standekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Verbandsvorsteher hat den Beschluss der Verbandsversammlung vorher beanstandet 

oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Zweckverband vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
 
Unna, 23.03.2026 
 
20.1/2021-000117/003 
 

Der Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde 
 
 
 
 
gez. Mario Löhr 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

UN0PGXXX91AA22260323 

 Unna  30.03.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0PGXXX91AA22260323  23.03.26 

 

Empfänger   

Name  

Herr Patrick De Sousa Grangeiro  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Südmauer 8 , 59368 Werne 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Klein  
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Geschäftszeichen  Unna, 2. April 2026                                                                  

36.3/55.26.0258.7     
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/55.26.0258.7   26.03.2026                                                                 

 

Empfänger   

Name  

Garrett Ehrke  

   
letzte bekannte Anschrift: 

23672 Highway 15N, 55350-5405 HUTCHINSON, USA VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A. 105 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 
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Geschäftszeichen  Unna, 2. April 2026                                                                  

36.3/55.26.0244.7     
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/55.26.0244.7   26.03.2026                                                                 

 

Empfänger   

Name  

Saban Dinc  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Buyukbakkalkoy Mahallesi Mezarlik Yolu Sokak, 34858 ISTANBUL, TR TÜRKEI 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A. 105 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 
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Geschäftszeichen  Unna, 2. April 2026                                                                  

36.3/55.26.0089.4     
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/55.26.0089.4   26.03.2026                                                                 

 

Empfänger   

Name  

DUMITRU MUDRENCO  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hulu Baia,  3920 CAHUL,, MD MOLDAWIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A. 105 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 

  



 

459 

Geschäftszeichen  Unna, 2. April 2026                                                               

36.3/55.26.0154.8     
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/55.26.0154.8   26.03.2026                                                                 

 

Empfänger   

Name  

Pedropablo Lerma Garcia  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Aurea Poniente 4309, 32659 AUREA RESIDENCIAL, MEX MEXIKO 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A. 105 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

UN0UMXXX69VA22260224 

 Unna  30.03.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0UMXXX69VA22260224  30.03.26 

 

Empfänger   

Name  

Firma Carline Autowelt GmbH  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Boschstraße 4, 40880 Ratingen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Fernholz 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

UN0JSXX896VA22260311 

 Unna  30.03.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0JSXX896VA22260311  30.03.26 

 

Empfänger   

Name  

Herr Abdallah Sleiman  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Karl-Arnold-Straße 14 , 59174 Kamen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Fernholz 
  



 

462 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

 

 Unna  30.03.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

  30.03.26 

 

Empfänger   

Name  

Frau Sahira Ahmed Mohammed Mohammed  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Gustav-Sybrecht-Str. 37, 44536 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Klein 
  



 

463 

Geschäftszeichen  Unna, 2. April 2026                                                                  

36.3/36.25.1402.9     
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/36.25.1402.9   17.02.2026              

 

Empfänger   

Name  

Rehse Klaus-Theodor  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Nymosevej 1, 6270 TØNDER, DK DÄNEMARK 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.104 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Amsel 

  



 

464 

Geschäftszeichen  Unna, 2. April 2026                                                                  

36.3/36.26.0144.4     
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/36.26.0144.4   25.02.2026                                                                 

 

Empfänger   

Name  

Printu Hurmuz  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Rue De L'avenir 101, 59640 DUNKERQUE, F FRANKREICH 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.104 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Amsel 

  



 

465 

Geschäftszeichen  Unna, 2. April 2026                                                                  

36.3/72.26.0018.5     
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/72.26.0018.5   13.03.2026                                                                 

 

Empfänger   

Name  

Slavek Malinowski  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Ul. Bohaterow Westerplatte 2/13, 77-400 ZLOTOW, PL POLEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.104 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 

  



 

466 

Geschäftszeichen  Unna, 2. April 2026                                                                  

36.3/33.26.0110.5     
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/33.26.0110.5   09.03.2026                                                                 

 

Empfänger   

Name  

Marek Stanislaw Owczarek  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Ul. Jana Pawla 112/21, 75-452 KOSZALIN, PL POLEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.104 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Amsel 

  



 

467 

Geschäftszeichen  Unna, 2. April 2026                                               

36.3/95.25.4902.2     
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/95.25.4902.2   09.03.2026                                                                 

 

Empfänger   

Name  

Przemyslaw Jurkiewicz  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Kaliska 15,  85-637 BYGDOSZCZ, PL POLEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.102 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 

  



 

468 

Geschäftszeichen  Unna, 2. April 2026                                                                  

36.3/25.25.1696.4     
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/25.25.1696.4   31.03.2026                                                                 

 

Empfänger   

Name  

Ionut Catalin-Botezatu  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Brunnenstr. 6, 42105 Wuppertal, D  

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.102 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 

  



 

469 

Geschäftszeichen  Unna, 2. April 2026                                                                  

36.3/95.25.4083.1     
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/95.25.4083.1   31.03.2026                                                                 

 

Empfänger   

Name  

Can Qader  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Theodor-Heuss-Ring 7, 58636 Iserlohn, D  

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.102 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 

  



 

470 

Geschäftszeichen  Unna, 2. April 2026                                                         

36.3/66.26.0316.3     
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/66.26.0316.3   03.03.2026                                                                 

 

Empfänger   

Name  

Dmitrijs Ivanovs  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Dobeles novads Aura pagasts 2, 5062 KEIPENE, LV LETTLAND 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.104 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Amsel 

  



 

471 

Geschäftszeichen  Unna, 2. April 2026                                                                  

36.3/28.26.0018.8     
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/28.26.0018.8   24.02.2026                                                                 

 

Empfänger   

Name  

Zbiant Zviad Cherkezishvili  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Grotesteenweg 598 2, 2100 BERCHEM, B BELGIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.107 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Amsel 

  



 

472 

Geschäftszeichen  Unna, 2. April 2026                                                                  

36.3/40.26.0227.9     
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/40.26.0227.9   25.02.2026                                                                 

 

Empfänger   

Name  

Mihai Iboiu  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Scolii 19, 735100 HUSI, JUD. VASLUI, RO RUMÄNIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.109 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 

  



 

473 

Geschäftszeichen  Unna, 2. April 2026                               

36.3/70.26.0059.6     
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/70.26.0059.6   25.02.2026                                                                 

 

Empfänger   

Name  

Alexander Paas  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Spyro Kypriano 57, 6023 CARNACA, CY ZYPERN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.109 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 

  



 

474 

Geschäftszeichen  Unna, 2. April 2026                                                                  

36.3/40.26.0362.3     
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/40.26.0362.3   25.02.2026                                                        

 

Empfänger   

Name  

Pawel Andrzej Badaszczuk  

   
letzte bekannte Anschrift: 

ul. Zarzecze 4, 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI, PL POLEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.109 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 

  



 

475 

Geschäftszeichen  Unna, 2. April 2026                                                                  

36.3/40.25.1741.7     
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/40.25.1741.7   25.02.2026                                                                 

 

Empfänger   

Name  

Fuk Hong Chan  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Clara Barton Straat 16, 1025 KT AMSTERDAM, NL NIEDERLANDE 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.109 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 

  



 

476 

Geschäftszeichen  Unna, 2. April 2026                                                                  

36.3/75.26.0185.2     
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/75.26.0185.2   01.04.2026                                                                 

                                              

Empfänger   

Name  

Michail Grigoriou  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Marianne-Heese-Str. 13, 59457 Werl, D  

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.106 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

Amsel 
  



 

477 

Geschäftszeichen  Unna, 2. April 2026                                                                  

36.3/45.26.0116.8     
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/45.26.0116.8   18.02.2026                                

                                                                   

Empfänger   

Name  

Andrej Mejianec  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Zirmuwu 136 - 57, 09127 VILNIUS, LT LITAUEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.106 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

Amsel 
  



 

478 

Geschäftszeichen  Unna, 2. April 2026                                                                  

36.3/75.26.0339.1     
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/75.26.0339.1   25.02.2026                                                                 

                                                                   

Empfänger   

Name  

Dawid Marek Wróbel  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Berkenweg 13Rm, 8085 RT DOORNSPIJK, NL NIEDERLANDE 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.106 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

Amsel 
  



 

479 

Geschäftszeichen  Unna, 2. April 2026                                                                  

36.3/45.26.0274.1     
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/45.26.0274.1   25.02.2026                                                                 

                                            

Empfänger   

Name  

Johannes Hermanus Bontrop  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Reinoutsgaarde 13, 3436 RA NIEUWEGEIN, NL NIEDERLANDE 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.106 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

Amsel 
  



 

480 

Geschäftszeichen  Unna, 2. April 2026                                                                  

36.3/45.26.0442.6     
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/45.26.0442.6   01.04.2026      

                                                                   

Empfänger   

Name  

Belgiian Gheorghe  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Annenstr. 21a, 58453 Witten, D  

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.106 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

Amsel 
  



 

481 

Geschäftszeichen  Unna, 2. April 2026                                                                  

36.3/45.26.0686.0     
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/45.26.0686.0   01.04.2026                                                                 

                                                                   

Empfänger   

Name  

Anvar Mengkulov  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Birdamlik 35, 191500 TOLLI, UZ USBEKISTAN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.106 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

Amsel 
  



 

482 

Geschäftszeichen  Unna, 2. April 2026                                                                  

36.3/75.26.0641.2     
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/75.26.0641.2   01.04.2026                                                                 

                                         

Empfänger   

Name  

Mao Dehui  

   
letzte bekannte Anschrift: 

45 Weitian Rd., 128888 SONGXI COUNTRY, CHN CHINA 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.106 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

Amsel 
  



 

483 

Geschäftszeichen  Unna, 2. April 2026                                                                  

36.3/57.25.1682.2     
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/57.25.1682.2   01.04.2026                        

 

Empfänger   

Name  

Florian Alexandru Constantinescu  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Emsteker Straße 14, 49661 Cloppenburg, D  

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.107 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 

  



 

484 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

EN0M0X2930VA12260331 

 Unna  01.04.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

EN0M0X2930VA12260331  01.04.26 

 

Empfänger   

Name  

Herr Michel Gabin Chouantcheu Tchanga  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Eichendorffstraße 1 , 59379 Selm 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Klein 
  



 

485 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

LÜNPAXX511VA12260401 

 Unna  01.04.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

LÜNPAXX511VA12260401  01.04.26 

 

Empfänger   

Name  

Herr Thorsten Otto  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Alstedder Str. 137 B, 44534 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Klein 
  



 

486 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

UN0AZXXX20VA12260401 

 Unna  01.04.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0AZXXX20VA12260401  01.04.26 

 

Empfänger   

Name  

Herr Andreas Stanislaus Zadylak  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Grünstraße 119 , 58239 Schwerte 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Herr Spiegelberg 
  



 

487 

Geschäftszeichen  Unna, 2. April 2026                                                                  

36.3/51.26.0350.5     
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/51.26.0350.5   01.04.2026                             

                                                                   

Empfänger   

Name  

Bora Yolal  

   
letzte bekannte Anschrift: 

6346 SK NO16 D2 Bostanli, 35540 IZMIR, TR TÜRKEI 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.109 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

Amsel 
  



 

488 

Geschäftszeichen  Unna, 2. April 2026                                                                  

36.3/36.26.0272.6     
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/36.26.0272.6   24.02.2026                                                                 

 

Empfänger   

Name  

Jan Zwaneveld  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Adolph van Ansenlaan 24, 9451 GR ROLDE, NL NIEDERLANDE 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.104 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Amsel 

  



 

489 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

EN0M0X2930AA22260401 

 Unna  01.04.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

EN0M0X2930AA22260401  01.04.26 

 

Empfänger   

Name  

Herr Michel Gabin Chouantcheu Tchanga  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Eichendorffstraße 1 , 59379 Selm 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Klein 
  



 

490 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

LÜNW0X1991GB12260401 

 Unna  01.04.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

LÜNW0X1991GB12260401  01.04.26 

 

Empfänger   

Name  

Herr Seyithan Dilek  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Bernhard-Falk-Str. 20 , 44532 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Fernholz 
  



 

491 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/ 

UN0BDX7070GB12260313 

 

 Unna  01.04.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

36.2/ UN-BD7070  01.04.26 

 

Empfänger   

Name  

  Sebastian Becker-Dahlhoff  

   
letzte bekannte Anschrift: 

  ,Heerstraße 103, 47053 Duisburg 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 
Herr Spiegelberg  



 

492 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

UN0XYXX189AA22260402 

 Unna  02.04.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0XYXX189AA22260402  02.04.26 

 

Empfänger   

Name  

Herr Jakub Sulkowski  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Lessingstraße 46, 44147 Dortmund 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Fernholz 
  



 

493 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

UN0XYXX189MT12260402 

 Unna  02.04.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0XYXX189MT12260402  02.04.26 

 

Empfänger   

Name  

Herr Jakub Sulkowski  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Lessingstraße 46, 44147 Dortmund 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Fernholz 
  



 

494 

Geschäftszeichen  Unna, 2. April 2026                                                                  

36.3/35.26.0147.0     
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/35.26.0147.0   19.02.2026                                                               

 

Empfänger   

Name  

Bisar Alaca  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Haute Lavee 2, 4960 STAVELOT, B BELGIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.109 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Amsel 
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Geschäftszeichen  Unna, 2. April 2026                                                                  

36.3/65.25.3471.6     
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/65.25.3471.6   01.04.2026                                                                 

 

Empfänger   

Name  

Adrian Razvan Pelin  

   
letzte bekannte Anschrift: 

I.C. Bratianu 132, 030167 BUCURESTI, RO RUMÄNIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.109 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Amsel 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

UN0OMXX666GB12260402 

 Unna  02.04.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0OMXX666GB12260402  02.04.26 

 

Empfänger   

Name  

Herr Constantin-Adrian Ionita  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Krummacker 48 , 59425 Unna 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Klein 
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